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Ratschlag betreffend Ausgabenbewilligung für Finanzhilfen in Form von Be-
triebskostenbeiträgen an die Frauenberatungsstelle von familea (ehem. Bas-
ler Frauenverein am Heuberg) für die Jahre 2018–2021  P171205 
 

 
 

 
 

1. Der Regierungsrat genehmigt den vorgelegten Ratschlag zur Ausferti-
gung und Weiterleitung an den Grossen Rat. 

2. Der Vertrag zwischen dem Kanton Basel-Stadt, vertreten durch das 
Präsidialdepartement, und dem Verein «familea – Für Frauen, Kinder 
und Familien. Seit 1901» für die Jahre 2018–2021 wird unter dem Vor-
behalt der Zustimmung des Grossen Rates genehmigt. 

 

Begründung 
familea führt seit 1907 eine polyvalente Frauenberatungsstelle (Sozial- und 
Rechtsberatung) für Frauen mit Wohnsitz in Basel-Stadt, die nicht von einer 
anderen Beratungsstelle unterstützt werden und/oder nicht in der Lage sind, 
sich privat beraten zu lassen. Seit 1975 werden dafür kantonale Subventio-
nen ausgerichtet. Die Frauenberatungsstelle der familea leistet als Staatsbei-
tragsempfängerin mit diesem Angebot einen wichtigen Beitrag zur tatsächli-
chen Gleichstellung von Frauen und Männern. Der bestehende 
Subventionsvertrag lautet auf Betriebskostenbeiträge von jeweils maximal 
380'000 Franken für die Jahre 2014 bis 2017 und läuft am 31. Dezember 
2017 aus; er soll für die Jahre 2018 bis 2021 erneuert werden. Damit das 
Angebot aufrechterhalten werden kann, deckt familea nach Auflösung der 
Rücklagen die prognostizierten Verluste aus den allgemeinen Gewinnreser-
ven im Rahmen eines internen Sozialprojekts. 

                                                                                            
 


